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Umgang mit Hunden
in den Freiräumen

von Hannover

Information für
HundehalterInnen



Liebe Hundehalterin, lieber Hundehalter,
die meisten HundebesitzerInnen tun alles für
ihr Tier und verhalten sich rücksichtsvoll gegen-
über ihren Mitmenschen und der Umwelt, in-
dem sie zum Beispiel den Hundekot ihres Tieres
beseitigen oder ihre Hunde in den sensiblen Be-
reichen an der Leine führen. Ein faires
Miteinander wird unterstützt, wenn alle Ein-
wohnerInnen der Stadt Hannover gut über be-
stehende Regelungen wie z.B. Hundeanleinge-
bote oder Hundeauslaufflächen informiert sind.
Dieser Ratgeber gibt hierzu in aller Kürze eine
Hilfestellung.

Anleinpflicht und Hundeverbot

Im Stadtkerngebiet von Hannover und auf allen
öffentlichen Grünflächen müssen Hunde  an der
Leine geführt werden. Informationen und Über-
sichtskarten dazu  sind in der Verordnung über
das Halten von Hunden in der LHH (HundeVO)
ersichtlich. In der HundeVO sind auch alle sen-
siblen Bereiche aufgeführt, auf denen ein abso-
lutes Hundeverbot herrscht (z.B. Spielplätze,
Friedhöfe, Tiergarten Hannover). Die HundeVO
erhalten Sie hier: Landeshauptstadt Hannover,
Fachbereich Recht und Ordnung, Vordere Schö-
neworth 14 (Hauptgebäude EG), Tel.: (0511)
168-31254/55, Fax. (0511) 168-31233.

Von der Anleinpflicht grundsätzlich ausgenom-
men sind ausgebildete Polizei- und Blindenhun-
de sowie Hunde, die zur befugten Jagdausübung
in den Landschaftsräumen und Wäldern einge-
setzt werden.

Für alle Flächen im Wald und in der freien Land-
schaft gilt das Niedersächsische Gesetz über den
Wald und die Landschaftsordnung (NWald-LG).
Dort ist das Anleinen der Hunde in der Zeit vom
1. April bis zum 15. Juli (Brut-, Setz- und Auf-
zuchtzeit) vorgeschrieben (§§ 2, 33). Der Be-
griff der freien Landschaft umfasst sämtliche für
die Öffentlichkeit frei zugänglichen Landschaf-
ten.

In den Naturschutz- und Schongebieten sowie
in den meisten Landschaftsschutzgebieten in
Hannover besteht eine ganzjährige Anleinpflicht.
Weitergehende Informationen sind im Internet
verfügbar oder über die Region Hannover, Un-
tere Naturschutzbehörde, Tel.: (0511) 616-
22672, zu erfragen.

Zweck der Ausweisung von Schongebieten ist
nicht nur der Schutz des Wildes und der wildle-
benden Tiere, sondern auch der Schutz von Er-
holung Suchenden vor Belästigungen durch frei
laufende Hunde. Darüber hinaus müssen auch
Weidetiere vor Beunruhigung oder gar Verlet-
zung durch jagende Hunde geschützt werden.

Hundeauslauf

Die Stadt erkennt das Bedürfnis der Hundehal-
terInnen und ihrer Tiere nach Flächen für den
freien Auslauf an und hat daher in einigen Stadt-
bezirken so genannte Hundeauslaufflächen und
-wege ausgewiesen und beschildert. Eine Über-
sichtskarte auf der Rückseite liefert Informati-
onen dazu.

Ein verträgliches Miteinander von Menschen
und Hunden erfordert nicht nur Rücksichtnah-
me, sondern  auch ein gewisses Maß an Ver-
ständnis und Toleranz. Ein paar einfache Tipps
sollen dazu beitragen:

Bitte akzeptieren Sie als Hundehalte-
rIn, dass es Menschen gibt, die Angst
vor Hunden haben. Selbst wenn die
Vernunft es möchte: Ängste lassen
sich nicht einfach abschalten.

Hunde müssen immer im Einwir-
kungsbereich ihres/ihrer Hundefüh-
rerIn bleiben und jederzeit zurückge-
rufen werden können.

Rufen Sie Ihren Hund zu sich, wenn
Ihnen andere Menschen begegnen.
Im Zweifel leinen Sie Ihren Hund
auch dort an, wo es nicht vorgeschrie-
ben ist. Dies gilt besonders bei Kin-
dern, Joggern, Radfahrern, Reitern
oder Menschen, die ihrerseits Tiere
mitführen.

Weiterführende Informationen

Im Internet hat die Stadt Hannover ein Portal
zum Thema Hundeauslaufflächen in den ver-
schiedenen Stadtteilen von Hannover eingerich-
tet. Eine Übersichtskarte zur Anleinpflicht für
Hunde in Landschaftsschutz- und Schongebie-
ten der Stadt Hannover ist über einen Link ab-
rufbar. Darüber hinaus kann hier die gültige
Hundeverordnung eingesehen werden.
Klicken Sie einfach auf www.Hannover.de und
geben Sie den Suchbegriff Hunde ein.
Für weitere Informationen oder bei Fragen sind
wir für Sie unter der Tel.: (0511) 168-43801
erreichbar.


